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Prüfungsordnung
für Zwischen- und Lehrabschlußprüfungen.

Vom 6. Februar 1950
Auf Grund § 19 der Verordnung vom 3. November 

1947 über die Ausbildung von Industriearbeitern in 
den Berufsschulen (ZVOB1. 1948 S. 451) — im fol
genden „BerufsausbildungsVO“ genannt — wird 
die nachstehende Prüfungsordnung für Zwischen- 
und Lehrabschlußprüfungen erlassen: -
. . ' /

I. A b s c h n i t t  

Allgemeines

§ 1
„ Geltungsbereich

Diese Prüfungsordnung gilt für den im § 23 der 
BerufsausbildungsVO genannten Personenkreis.

§ 2
Durchführung der Prüfungen

(1) Die Zwischen- und Lehrabschlußprüfungen 
werden yon den Ämtern für Arbeit im Einverneh
men mit den Ämtern für Volksbildung durchge- 
fühft. Diese bilden Prüfungsausschüsse unter Hin
zuziehung der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und 
der im § 18 der BerufsausbildungsVO bezeidlneten 
Organisationen und Körperschaften.

' (2) Das Verfahren bei. den Prüfungsausschüssen
wird durch ,die anliegende „Geschäftsordnung der 
Prüfungsausschüsse für Zwischen- und Lehrab
schlußprüfungen“ — im folgenden „Geschäftsord
nung“ genannt:— geregelt.

§ 3 *
Prüfungsausschüsse für Zwischenprüfungen

(1) Die Prüfungsausschüsse für Zwischenprüfun
gen bestehen ans vier Mitgliedern:^

a) zwei Vertretern des Adsbildungsbetriebes,
b) einem Vertreter der Berufsschule,
c) einem Vertreter aus dem züständigen Prüfungs

ausschuß für Lehrabschlußprüfungen.
Die Vertreter des Ausbildungsbetriebes müssen in 
der Berufsausbildung erfahren :und auf Grund ihrer 
fachlichen und allgemeinen Bildung befäjngt sein, 
verantwortlich im Prüfungsausschuß mitzuwirken.

(2) Der Vorsitzende wird aus dem Kreis der Mit
glieder des Prüfungsausschusses gewählt und vom 
Amt für Arbeit bestätigt.

Prüfungsausschüsse für Lehrabschlußprüfungen
§ 4

(1) Die Prüfungsausschüsse für Lehrabschlußprü-";
fungen bestehen aus fünf Mitgliedern: ,

a) zwei Lehrberechtigten (nach § 8 der Berufs- 
ausbildungsV O),

b) zwei Vertretern des Freien Deutschen Gewerk
schaftsbundes (FDGB),

c) einem Vertreter der Berufsschule.
(2) Der Vorsitzende wird aus dem Kreis der Mit

glieder des Prüfungsausschusses gewählt.
§ 5

Mitglied eines Prüfungsausschusses kann nur sein, 
wer für den zu prüfenden Beruf die fachlichen Vor
aussetzungen besitzt.

§ 6
. Benennung der Prüfungsausschußmitglieder 

für Zwischenprüfungen
(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses für 

Zwischenprüfungen werden benannt:-
a) die Vertreter des Ausbildungsbetriebes und deren 

Stellvertreter
durch die Betriebsgewerkschaftsleitung und 
durch die Betriebsgruppe der FDJ,

- b) der Vertreter der Berufsschule und dessen Stell
vertreter

durch das Amt für Volksbildung, 
c) der Vertreter des zuständigen Prüfungsausschusses 

für Lehrabschlußprüfungen und dessen Stellver
treter

durch das Amt für Arbeit. ,
(2) Ausbildungsbetriebe, die gemäß § 31 die 

Zwischenprüfungen Zusammenlegen, benennen ihre 
Vertreter gemeinsam.

§ 7
Benennung der Früfungsausschußmitgiieder

für Lehrabschlußprüfungen -»
(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses für 

Lehrabschlußprüfungen werden benannt:
a) ein Lehrberechtfgter und dessen Stellvertreter

durch die Vereinigung volkseigener oder gleich
gestellter Betriebe und 

ein Lehrberechtigter und dessen Stellvertreter 
durch die Handwerkskammern bzw. Industrie- 

' und Handelskammern,
b) die Vertreter des FDGEKund deren Stellvertreter

durch die zuständigen Industriegewerkschaften 
in Verbindung mit dem Kreisvorstand der FDJ, <

c) der Vertreter der Berufsschule und dessen Stell
vertreter

durch das Amt für Volksbildung.
(2) Die benennenden Stellen bringen ihre Ver

treter über die Kreisausschüsse für Berufsausbil
dung dem Amt für Arbeit in Vorschlag.


